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Geben und Nehmen im Verhaltnis
von Stadt und Region

Vor zwei Jahren wurde an dieser Stelle dargelegt, dass St.Gal-
len iiber fast alle Einrichtungen verfiige, die notig wéaren, um
unsere Stadt zu einem ostschweizerischen Hauptzentrum im
Sinn der landesplanerischen Leitbilder zu machen. Damals
wurde nicht auch gesagt, dass der stadtische Steuerzahler an ei-
nigen dieser Einrichtungen recht schwer zu tragen hat. Die Re-
gionalplanung kann wohl verniinftige Plane iiber eine zweck-
missige Zentralitdtsstruktur unserer Region ausarbeiten, in
denen dargestellt wird, welche zentralortlichen Einrichtungen,
z.B. Schulen, Pflegeheime, Einkaufszentren usw., in jeder ein-
zelnen Gemeinde, welche in Subzentren, wie Gossau oder He-
risau, und welche ausschliesslich im Hauptzentrum vorhanden
sein oder aufgebaut werden sollten. Frither oder spéter wird
man dann aber unweigerlich darauf stossen, dass sogar bei einer
durchaus rational gestalteten Zentralitédtsstruktur noch Pro-
bleme des Kostenausgleichs entstehen werden. Diese haben im
Kanton St.Gallen immer eine grosse Rolle gespielt. Da in der
Stadt immer mehr die Auffassung zunimmt, die Region leiste
zuwenig an die i{iber die Stadt hinaus wirkenden zentralortli-
chen Einrichtungen, wihrend in den umliegenden Gemeinden
wohl immer noch die Meinung vorherrscht, auch ein zukiinfti-
ger Finanz- und Steuerausgleich miisste zu ihren Gunsten wir-
ken, sei versucht, einige Aspekte dieses vielschichtigen Fra-
genkomplexes so objektiv darzustellen, wie es dem Stadtam-
mann und Finanzvorstand eben moglich ist, obwohl auch er das
ungute Gefiihl hat, verschiedene Probleme des Hauptzentrums
wollten ausserhalb der Stadt ganz einfach nicht verstanden
werden. Ein typischer Testfall war die Abstimmung tiber die
Hochschultragerschaft. Obwohl die Stadt einer Losung zuge-
stimmt hatte, die sie immer noch schwer belastet und die immer
noch ein Kuriosum im schweizerischen Hochschulwesen dar-




stellt, konnte sich eine Mehrheit der nichtstadtischen Stimm-
burger nicht zu einer Zustimmung durchringen, offensichtlich
in der abwegigen Meinung, bei unserer Hochschule handle es
sich halt doch in erster Linie um eine Angelegenheit der stadti-
schen Kaufmannschaft.

Schwierigkeiten eines verniinftigen Partnerschafts-
verhdltnisses

Hier wurde deutlich, dass die Schwierigkeiten, zu einem ver-
niinftigen Partnerschaftsverhéltnis zwischen Stadt und Umge-
bung zu kommen, zum Teil aus einem unterschwelligen Nach-
wirken fritherer Zustande heraus wachsen. Man darf in der
Stadt nicht iibersehen, dass wahrend Jahrhunderten ein tat-
sachliches krasses Wohlstandsgefalle zwischen Stadt und Land
bestand, dass einzelne heutige Kantonsteile zwar weniger von
der Stadt als vom Kloster politisch abhangig und ihm abgabe-
pflichtig waren, dass auch nach dem Erloschen solcher Abhin-
gigkeitsverhdltnisse das ganze 19.Jahrhundert hindurch als
Folge der einseitigen Wirtschaftsstruktur (Textilwirtschaft,
insbesondere Stickereiindustrie) ein iibergrosses wirtschaftli-
ches Schwergewicht bei den stadtischen Handelsunternehmen
lag. Es darf deshalb nicht verwundern, wenn die Staatssteuer,
nur weil sie nach St.Gallen entrichtet werden muss und weil die
Regierung nun einmal in der Hauptstadt residiert, unbewusst
immer noch so ein wenig als Abgabe an die Herren in St.Gallen
empfunden und der Stadt angelastet wird.

Bevor eine sachliche Diskussion moglich ist, sollte man an-
derseits im Kanton nicht nur verstandesmassig, sondern auch
gefiihlsmassig endlich davon Kenntnis nehmen, dass die heuti-
gen Zustdande vollig anders sind. Dank der technischen Ent-
wicklung, der Umstrukturierung der st.gallischen Wirtschaft,
der Initiative fahiger Unternehmer in den Landgemeinden, der
geradezu perfektionistischen Verbesserung des Verkehrswe-
sens haben glucklicherweise zahlreiche Gemeinden in allen

Regionen dieses vielgestaltigen Kantons einen wirtschaftlichen
Stand erreicht, der demjenigen der Hauptstadt durchaus eben-
biirtig ist und ihn in nicht wenigen Fiéllen sogar iibertrifft. Man
konsultiere einmal die Statistik der Gemeindesteuerdmter. Es
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ist bedauerlicherweise politisch immer noch wirksam, sachlich
aber unsinnig, von einem Gegensatz der Interessen zwischen
Stadt und Land zu sprechen. Ehrlicherweise miisste man unter-
scheiden zwischen den wirtschaftlich kréftigen Industriege-
meinden mit den sie umgebenden Wohngemeinden einerseits
und andrerseits den Gemeinden, die aus geographischen (Ab-
gelegenheit, schlechte Verkehrslage), topographischen (Er-
schwernisse der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, teures
Strassennetz) oder klimatischen Griinden (z.B. mangelnde
Eignung als zweisaisonaler Fremdenkurort) nicht an die ge-
sunde Entwicklung der tiibrigen Kantonsteile anschliessen
konnten. Hier besteht nach wie vor ein echtes Bedurfnis des
Lastenausgleichs.

Die zentralortlichen Einrichtungen der Stadt

In der Stadt haben wir uns aber zunichst einmal zu fragen,
welche zentralortlichen Einrichtungen, die einer grosseren Re-
gion zur Verfiigung stehen, wirklich eine besondere Last dar-
stellen. Da ist einmal festzustellen, dass eine ganze Reihe
kommerziell gefiihrter Dienstleistungsbetriebe, die ein
Hauptmerkmal der Zentrumsfunktion sind, nicht nur keine
Last darstellen, sondern die « Aussenhandelsbilanz» der Stadt
sehr positiv beeinflussen. Es ist dabei an die Banken zu denken,
an Versicherungsgesellschaften, an Speditionsfirmen und Rei-
sebiiros, an Warenhduser und qualifizierte Spezialgeschifte des
Detailhandels, an Rechtsanwilte, Treuhandgesellschaften,
Spezialdrzte, an Architektur- und Ingenieurbtiros.

Zu den wichtigsten zentralortlichen Einrichtungen gehoren
zweifellos die Spitiler, und gerade hier kann mindestens heute
nicht von einer unangemessenen Belastung der Stadt gespro-
chen werden. Wohl hat die Stadt bisher an Ausbauten des Kan-
tonsspitals jeweils einen Baubeitrag von rund einem Viertel der
Kosten geleistet, um sich damit ein Bettenbeniitzungsrecht zu
sichern. An die ins Gewicht fallenden Betriebsdefizite des Kan-
tonsspitals zahlt der stiddtische Steuerzahler indessen keinen
hoheren Beitrag als die ibrigen Kantonseinwohner. Es darf
ferner nicht iibersehen werden, dass der Kanton gerade jetzt

13 massgebliche Baubeitrdage an die Geriatrische Klinik des Br-
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gerspitals der Ortsbiirgergemeinde und an die Errichtung der
Privatklinik Stephanshorn leistet, Beitrige, ohne die diese In-
stitutionen der medizinischen Versorgung tiberhaupt nicht zu
verwirklichen waren. Etwas weniger giinstig liegen die Dinge
beim Ostschweizerischen Sauglings- und Kinderspital, wo die
Stadt auch Beitrage an die Betriebsdefizite zu leisten hat. Die
Beitragsleistung der Stadt ist nach dem gegenwartig giiltigen
Schlissel insofern zu hoch geraten, als, wie bei andern Gele-
genheiten, wo die Stadt einen Standortbeitrag zu leisten hat, zu-
wenig in Rechnung gestellt wurde, dass der stadtische Steuer-
zahler mit seinem Anteil am kantonalen Steueraufkommen be-
reits einen erklecklichen Beitrag an die kantonalen Einrichtun-
gen in St.Gallen leistet. Auf der andern Seite darf wiederum
nicht ibersehen werden, dass der Kanton beim Biirgerspital
der Ortsbiirgergemeinde bzw. der kiinftigen Geriatrischen Kli-
nik wie bei den Gemeindekrankenhédusern auf dem Land 90%
des Betriebsdefizites iibernimmt. Die Pflegeheime haben nur in
beschrinktem Mass iiberortlichen Charakter, weil St.Gallen
fir sich allein einen Bettenbedarf fiir mehrere Heime aufweist.
In wenigen Fallen konnten mit Nachbargemeinden Beteili-
gungsvereinbarungen gegen Zusicherung von Bettenplitzen
abgeschlossen werden. Wenn einmal der Bedarf in der Stadt
gedeckt ist, waren weitere Beteiligungen moglich und wiinsch-
bar.

Im Bildungsbereich kann erst bei den Schulen, die an die all-
gemeine Schulpflicht anschliessen, von iiberortlicher Bedeu-
tung gesprochen werden. Soweit Schiiler der Volksschulstufe
aus Nachbargemeinden in St.Gallen in eine Primar- oder Se-
kundarschulklasse aufgenommen werden, ist die Kostenbetei-
ligung gesetzlich geregelt. Hingegen sollte erwartet werden
diirfen, dass endlich alle Gemeinden die Schulgelder fiir Ju-
gendliche tibernehmen, die eine weiterfithrende Schule besu-
chen mochten, in die stadtische Tochter und Sohne kostenlos
aufgenommen werden. Jedenfalls muss der Finanzvorstand

nachdriicklich darauf hinweisen, dass dem stidtischen Steuer-
zahler auf die Dauer nicht zugemutet werden konnte, fiir Schu-
len aufzukommen, die die fiir die eigenen Bediirfnisse notige
Kapazitit tibersteigen, wenn fiir die auswértigen Schiiler von
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ihren Wohngemeinden nicht eine angemessene Kostenbeteili-
gung zu erreichen ist. Andrerseits muss von der Stadt aber auch
dankbar anerkannt werden, dass der Kanton mit der Verkehrs-
und der Kantonsschule ausgezeichnete Bildungsstédtten in der
Stadt unterhalt, die unserer lernbeflissenen Jugend ohne zu-
satzliche Erschwernisse und ohne Sonderleistung des stadti-
schen Steuerzahlers zuganglich sind. Trotz grossziigiger kanto-
naler und eidgendssischer Subventionen ist die Finanzierung
von Bau und Betrieb der gewerblichen und kaufménnischen
Berufsschulen nicht ganz ohne Probleme, Sorgen, die wir aller-
dings mit den andern Schulorten teilen und die daher nicht eine
besondere Belastung unserer Stadt darstellen, weshalb hier
nicht darauf eingetreten werden soll. Dass die nur knapp er-
reichte neue Tragerschaft der Hochschule fiir die Stadt immer
noch eine bedeutende und nur historisch erklarbare Belastung
beinhaltet, ist frither angetont worden. Gerechterweise muss
aber festgestellt werden, dass die Finanzierung der schweizeri-
schen Hochschulen iiberhaupt nur befriedigend zu losen ist,
wenn entweder der Bund und/oder die Nichthochschulkantone
starker engagiert werden konnen. In der gegenwartigen finan-
ziellen Situation von Bund und Kantonen haben es die Hoch-
schulkantone und damit auch der Kanton St.Gallen sehr
schwer, in dieser Richtung Verbesserungen zu erreichen. Man
denke an die schleppende Behandlung der Revision des eidge-
nossischen Hochschulforderungsgesetzes.

Forderung eines ostschweizerischen Kulturbewusstseins

Sowohl bei der Hochschule wie auch bei einer Reihe von
Kulturinstituten, die, wie etwa Theater und Orchester, im Zu-
sammenhang mit der Belastung der Stadt immer wieder in Dis-
kussion gezogen werden, reicht das Problem eindeutig tiber die
Grenzen von Stadt und Kanton St.Gallen hinaus und kann auf
langere Sicht nur im ostschweizerischen Rahmen eine befriedi-
gende Losung finden.

Allerdings muss auch hier beachtet werden, dass Theater,
Konzertverein, Museen, Kunstsammlungen, Bibliotheken im
Lauf der Zeit in der Stadt entstanden sind, ohne dass Kanton

oder Region je um ihre Meinung gefragt worden waren. Die




frihere Wirtschafts- und Finanzstruktur erlaubte dieses auto-
nome, fortschrittliche Vorgehen der Stadt, das damals als ganz
natiirlich empfunden wurde. Die gewandelten wirtschaftlichen
Verhaltnisse beziehungsweise die heutigen Kosten solcher Kul-
tureinrichtungen haben die Stadt ausserstande gesetzt, alle bis-
her weitgehend von ihr allein betriebenen kulturellen Institu-
tionen in jener Qualitat weiterzufiihren, die ein massgebendes
Moment ihrer Existenzberechtigung darstellt. In der gleichen
schwierigen Situation befinden sich {ibrigens die andern
Schweizer Stadte mit grosseren kulturellen Verpflichtungen
ebenfalls. In erfreulicher Weise sind deshalb beim Theater der
Kanton und eine grosse Zahl von Gemeinden der engeren Ost-
schweiz mit ansehnlichen Beitrdgen in die Liicke getreten.

Im Fall der stadtischen Sammlungen und Bibliotheken wird
gegenwartig ein hoffentlich erfolgreicher Versuch einer
zweckmassigen Aufgabenteilung zwischen Stadt und Kanton
eingeleitet.

Man kann aber nicht iibersehen, dass solange kantonale Bei-
trage und Beitridge von Regionsgemeinden an st.gallische Kul-
turinstitute unbewusst oder offen ausgesprochen als Hilfe andie
Stadt empfunden werden, eine ausreichende Forderung der
kulturellen Institutionen nie zustande kommen wird. Die Ost-
schweiz — und dieser Begriff ist hier recht umfassend zu verste-
hen —muss sich in absehbarer Zeit dartiber schliissig werden, ob
es ihr geniigt, das als kulturelles Angebot entgegenzunehmen,
was sie von Radio und Fernsehen ohne wesentliche eigene Ein-
flussmoglichkeit geliefert bekommt, oder ob sie gewillt ist, eine
eigenstindige kulturelle Aktivitdt aufrechtzuerhalten; dies
nicht zuletzt, um der Abwanderung qualifizierter Arbeitskrifte
aus Wirtschaft und Wissenschaft in die attraktive Agglomera-
tion Ziirich entschiedener begegnen zu konnen. Ausdruck sol-
cher kultureller Lebendigkeit sind die erfreulich zahlreichen
lokalen Kunstausstellungen, Dichterlesungen, Chorkonzerte,
Kammermusikauffithrungen in allen grosseren Ortschaften der
ostschweizerischen Kantone. Es gehoren dazu aber auch die
Kunstsammlung, das Berufsorchester und das Theater in
St.Gallen als Anreger und Wertmassstab. Auf diesen Gebieten
hat unsere Stadt aus eigener Kraft grosse Vorleistungen er-
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bracht, auf die sie stolz sein darf. Wenn die von unsern Kunstin-
stituten ausgehenden, der ganzen Ostschweiz dienenden Anre-
gungen aber weiterhin befruchtend wirken sollen, so muss auch
auf diesem Gebiet in ganz andern raumlichen Kategorien ge-
dacht werden. Der vielleicht heute noch reichlich kithne Ge-
danke, dass die Stadtorchester von Winterthur und St.Gallen
einmal eine ostschweizerische Philharmonie mit verschiedenen
Formationen bilden konnten, dass das Stadttheater St.Gallen
zum Landestheater mit regelméssigen Gastspielen in andern
ostschweizerischen Zentren, wo Biithnen- und Raumverhalt-
nisse dies erlauben, werden konnte, muss sich einmal durchset-
zen, wenn die Ostschweiz nicht zur wirklich kldglichen Provinz
abserbeln soll. Der Reifeprozess wird lange dauern und muss
vorldufig von der Stadt mit Hilfe unseres Kantons und der na-
her gelegenen, direkt interessierten Gemeinden iiberdauert
werden.

Diese Uberlegungen fiihren zur Schlussfolgerung, dass mit
einem blossen Abwagen, wer wem mehr gibt oder noch etwas
schuldig ist, nicht viel gewonnen ist, weil dann auch noch génz-
lich unquantifizierbare Grossen, wie beispielsweise der Wert
der landwirtschaftlich genutzten Griinzonen, fiir die industriel-
len Agglomerationen in die Rechnung einbezogen werden
miissten. Weiter kommen wir nur noch mit der Forderung eines
ostschweizerischen Kulturbewusstseins, das die Bildung ange-
messener Trigerschaften und einen rationellen Einsatz der si-
cher auch bei uns vorhandenen Mittel erst erlauben wird. Hier
wartet auf unsere Kantonsregierungen und auf die Stadt- und
Gemeinderidte der fortschrittlichen Stddte und Gemeinden
eine hochinteressante Aufgabe, die allerdings nur in einer ent-
krampften Atmosphare losbar scheint.

Dr. Alfred Hummler, Stadtammann




	Geben und Nehmen im Verhältnis von Stadt und Region

